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128. Verordnung: Anordnung besonderer Ernteermittlungen bei Winterweizen und Kartoffeln
1 2 9 . Verordnung: 22. Änderung der Arzneitaxe
1 3 0 . Kundmachung: Ausdehnung des Geltungsbereiches des Zollabkommens über das Carnet

A. T. A. für die vorübergehende Einfuhr von Waren (A. T. A. Abkommen)
1 3 1 . Kundmachung: Österreichische Notifikation einer Ausdehnung des Geltungsbereiches des

Zollabkommens über das Carnet A. T. A. für die vorübergehende Ein-
fuhr von Waren (A. T. A. Abkommen)

132. Kundmachung: Berichtigung von Druckfehlern im Bundesgesetzblatt

1 2 8 . Verordnung des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft vom
28. März 1967, mit der besondere Ernte-
ermittlungen bei Winterweizen und Kartof-

feln angeordnet werden

Auf Grund der §§ 2 Abs. 2 und 3, 4 Abs. 1
und 2, 7 Abs. 6 und der §§ 8 und 9 des Bundes-
statistikgesetzes 1965, BGBl. Nr. 91, wird ver-
ordnet:

§ 1. Das Österreichische Statistische Zentralamt
hat im Jahre 1967 besondere Ernteermittlungen
bei Winterweizen und Kartoffeln zur Feststel-
lung der Ernteerträge durchzuführen.

§ 2. (1) Die besonderen Ernteermittlungen
sind in Form von Stichprobenerhebungen durch-
zuführen.

(2) Die Erhebungen haben jene landwirtschaft-
lichen Betriebe zu umfassen, die nach einer sta-
tistischen Methode vom Österreichischen Stati-
stischen Zentralamt ausgewählt werden.

§ 3. Die Bewirtschafter (Eigentümer, Besitzer,
Pächter oder Nutznießer) der nach § 2 Abs. 2
ausgewählten landwirtschaftlichen Betriebe oder
deren Beauftragte sind verpflichtet,

a) das Betreten ihrer Grundstücke sowie die
Entnahme von Proben durch vom Öster-
reichischen Statistischen Zentralamt be-
stellte Organe zu dulden,

b) das Ergebnis eines Volldrusches beziehungs-
weise einer Nachrodung von bestimmten,
in die besonderen Ernteermittlungen ein-
bezogenen Parzellen durch die obgenann-
ten Organe feststellen zu lassen und

c) über die im Zusammenhang mit der Durch-
führung der Erhebungen sich ergebenden
Fragen Auskunft zu erteilen.

§ 4. Für das Betreten eines Grundstückes und
die Entnahme von Proben ist ein Betrag von

20 S als Entschädigung, für die Vornahme eines
Volldrusches bei Winterweizen ein Betrag von
120 S und für eine Nachrodung bei Kartoffeln
20 S als Vergütung an den betroffenen Bewirt-
schafter zu entrichten.

Schleinzer

129 . Verordnung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 30. März 1967,
womit die Österreichische Arzneitaxe 1962
neuerlich abgeändert wird (22. Änderung der

Arzneitaxe)
Auf Grund des § 7 des Gesetzes vom 18. De-

zember 1906, RGBl. Nr. 5/1907, betreffend die
Regelung des Apothekenwesens wird verordnet:

Artikel I

Die Österreichische Arzneitaxe 1962, BGBl.
Nr. 128, in der Fassung der Verordnung BGBl.
Nr. 36/1967, wird abgeändert wie folgt:

In der Anlage B werden die Preisansätze der
nachstehend angeführten Arzneimittel und Be-
hältnisse wie folgt festgesetzt:
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Artikel II
Die Verordnung tritt mit 1. April 1967 in

Kraft.
Rehor

1 3 0 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 3. März 1967, betreffend die Ausdeh-
nung des Geltungsbereiches des Zollabkom-
mens über das Carnet A. T. A. für die vor-
übergehende Einfuhr von Waren (A. T. A.

Abkommen) vom 6. Dezember 1961

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des
Brüsseler Zollrates haben folgende weitere
Staaten das Zollabkommen über das Carnet
A. T. A. für die vorübergehende Einfuhr von
Waren (A. T. A. Abkommen) vom 6. Dezember
1961, BGBl. Nr. 239/1963, ratifiziert beziehungs-
weise sind diesem beigetreten:

Staaten:
Datum der Hinterlegung

der Ratifikations- beziehungsweise
Beitrittsurkunde:

Vereinigtes Königreich
von Großbritannien
und Nordirland
(mit Erklärung) 19. Juli 1963
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Staaten:
Datum der Hinterlegung

der Ratifikations- beziehungsweise
Beitrittsurkunde:

Kuba 24. September 1963
Königreich der

Niederlande
(mit Erklärung) 17. Jänner 1964

Spanien 6. April 1964
Schweden 19. März 1964
Italien 19. Juni 1964
Finnland 1. August 1964
Bulgarien 31. Juli 1964
Dänemark 14. April 1965
Irland 15. April 1965
Bundesrepublik

Deutschland 15. Oktober 1965
Israel 25. August 1966
Das Vereinigte Königreich von Großbritannien

und Nordirland hat bei Hinterlegung der Rati-
fikationsurkunde erklärt, daß dieses Abkommen
gemäß seinem Art. 25 Abs. 1 auch für
Jersey, die Insel Man und Guernsey gilt und ge-
mäß Art. 26 Abs. 1 Carnets A. T. A. für
den Postverkehr nicht anerkannt werden.

Das Königreich der Niederlande hat bei Hin-
terlegung der Beitrittsurkunde erklärt, daß dieses
Abkommen auch für die Niederländischen An-
tillen gilt.

Klaus

1 3 1 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 23. März 1967, betreffend die
österreichische Notifikation einer Ausdeh-
nung des Geltungsbereiches nach Art. 23
Abs. 2 lit. a des Zollabkommens über das
Carnet A. T. A. für die vorübergehende Ein-
fuhr von Waren (A. T. A. Abkommen) vom

6. Dezember 1961

Gemäß Art. 23 Abs. 2 lit. a des Zoll-
abkommens über das Carnet A. T. A. für die vor-
übergehende Einfuhr von Waren (A. T. A. Ab-
kommen) vom 6. Dezember 1961, BGBl. Nr. 239/
1963, wurde dem Generalsekretär des Rates für
die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Zoll-
wesens in Brüssel am 21. November 1966 noti-
fiziert, daß Österreich den Geltungsbereich seiner
ursprünglichen Notifikation nach Art. 23 Abs. 1
dieses Zollabkommens, BGBl. Nr. 239/1963, wie
folgt erweitert:

Österreich verpflichtet sich, Carnets A. T. A.
nach Art. 3 Abs. 2 und 3 des genannten
Zollabkommens auch für die Eingangsvormerk-
behandlung für Waren zum Gebrauch von Rei-

senden nach dem autonomen Zollrecht anzuer-
kennen.

Diese Ausdehnung ist der Z. 2 der voran-
geführten ursprünglichen Notifikation als lit. e
anzufügen; sie gilt mit Wirkung vom 21. Novem-
ber 1966.

Klaus

1 3 2 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 30. März 1967 betreffend die Berichti-
gung von Druckfehlern im Bundesgesetzblatt

Auf Grund des § 2 Abs. 4 des Bundesgesetzes
vom 7. Dezember 1920, BGBl. Nr. 33, über das
Bundesgesetzblatt wird kundgemacht:

1. Das Studienbeihilfengesetz, BGBl. Nr. 249/
1963, wird wie folgt berichtigt:

Am Ende des Abs. 4 des § 5 hat es statt „er-
bracht wurde." richtig „erbracht wurden." zu lau-
ten.

2. Die Verordnung des Bundesministeriums für
Unterricht vom 18. Feber 1965, BGBl. Nr. 43,
mit welcher die Verordnung betreffend die Lehr-
pläne für die Berufspädagogischen Lehranstalten
abgeändert und ergänzt wird; Bekanntmachung
von Lehrplänen für den Religionsunterricht, wird
wie folgt berichtigt:

In der Anlage C hat unter „I. Stundentafel"
bei „Fachkunde" die Wochenstundenzahl im
2. Semester statt „1" richtig „3" zu lauten.

3. Das Bundesgesetz vom 24. Juni 1966, BGBl.
Nr. 87, betreffend das Bundesfinanzgesetz für das
Jahr 1966, wird wie folgt berichtigt:

Im Artikel XIII hat es statt „BGBl. Nr. 265/
1965" richtig „BGBl. Nr. 307/1965" zu lauten.

4. Die Fernmeldegebührenverordnung 1966,
BGBl. Nr. 277/1966, wird wie folgt berichtigt:

In der Überschrift zu § 50 hat es statt „An-
nahmehauptanschlüsse" richtig „Ausnahmehaupt-
anschlüsse" zu lauten.

5. Die Kundmachung des Bundeskanzleramtes
vom 31. Jänner 1967, BGBl. Nr. 61, betreffend
die Ausdehnung des Geltungsbereiches der Kon-
vention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge
vom 28. Juli 1951, ist wie folgt zu berichtigen:

Das Datum des Inkrafttretens für die Türkei
hat statt „28. Juni 19662" richtig „28. Juni 1962"
zu lauten.

Klaus
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